
Legende:

Art

Normalbauline

Zwangsbaulinie

Baulinie mit Anordnungsbereich

Bestandesbaulinie

Arkadenbaulinie

Baulinie unterirdische Bauteile

Baulinie oberirdische Bauteile

Baulinie Bauten ohne Wohn- und Arbeitsräume

Baulinie Kleinbauten

Andere Baulinien

Rechtsstatus

rechtskräftig

Beschwerde hängig

Planungszone vorläufig wirksam

In Bearbeitung  ( //   //   //    aufzuhebende)

Zuständigkeit

Bund

Kanton

Gemeinde

Ausnahmen
Im Einzelfall kann das Baudepartement bei Kantonsstrassen, der Stadt-, bezw.Gemeinderat bei den übrigen
Strassen, Ausnahmen bewilligen, wenn die Baute weder die Verkehrssicherheit noch einen künftigen Strassenbau
beeinträchtigt (§ 88 StrG).

Anlagen
Für Anlagen gelten die gesetzlichen Abstände (§ 84 und 85 StrG).

Unterirdische Bauten und Anlagen
Für die unterirdischen Bauten und Anlagen gelten, sofern nicht anders vermerkt, die gesetzlichen Abstände (§ 84
und 85 StrG).

Produkteinformation
Kommunale und kantonale Baulinien sowie Baulinien aus Strassenplänen sollen gemeindeweise in einem
Datensatz verwaltet und in einem Plan dargestellt werden. Nicht enthalten sind jedoch Baulinien, welche
Zonenplänen, Bebauungsplänen oder rein kommunalen Gestaltungsplänen (ohne Genehmigung vom
Regierungsrat) entstammen.
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